
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urlaubsgesuch für Schülerinnen und Schüler 

 
Die Beurlaubung  ist im Reglement zum Schulgesetz unter Art. 33 geregelt. 
 
1. Ein Urlaub kann einem Schüler, einer Schülerin aus stichhaltigen Gründen gewährt werden. 
2. Das Urlaubsgesuch ist im Voraus schriftlich und unterschrieben einzureichen; es muss 

begründet sein. 
3. Zuständig für die Gewährung eines Urlaubs ist: 

a) die Klassenlehrperson bis zu 3 Urlaubstage pro Schuljahr 
b) das Schulinspektorat für mehr als 3 Urlaubstage pro Schuljahr 
 

Hinweis: Urlaubsgesuche bis zu 3 Tagen sind mindestens 5 Tage, längere Urlaubsgesuche bis  
1 Monat vor dem gewünschten Urlaub einzureichen. 
 
 
Urlaubsgesuch 
 
Die/der Unterzeichnete beantragt Urlaub für 
Name, Vorname:  

Adresse, Wohnort, Tel.:  

Klasse, Klassenlehrperson:  

Name, Vorname der erziehungsberechtigten Person:  

 
 

Dauer: Urlaub von  bis  

Begründung (ev. auf sep. Blatt):    
 

 

 

 

 

 

 
Wird für weitere Geschwister ein Urlaubsgesuch eingereicht?     Ja       Nein  

Wenn Ja, bitte Klasse und Lehrperson angeben:  
 

Datum:  Unterschrift der erziehungsberechtigten Person:  



Entscheid der Klassenlehrperson 
 
Anzahl bereits bewilligter Urlaubstage im laufenden Schuljahr:  

 
Bis 3 Urlaubstage 
 

Mehr als 3 Urlaubstage 

 Das Gesuch wird bewilligt.  
 

 Das Gesuch wird abgelehnt. 
 im befürwortenden Sinne an das    
     Schulinspektorat weitergeleitet 
 

  im ablehnenden Sinne an das  
     Schulinspektorat weitergeleitet 
 

  

Begründung (ev. auf sep.Blatt):  

  

  

  

  

  

 
 
Datum:  Unterschrift der Klassenlehrperson:  
 
 
Entscheid des Schulinspektorats (bei mehr als 3 Urlaubstagen pro Jahr) 
 
 Das Gesuch wird bewilligt. 
 

 Das Gesuch wird abgelehnt. 
  

Begründung (ev. auf sep.Blatt):  

  

  

  

  

  

  

 
Datum:  Unterschrift des Schulinspektors:  
 
 
 
Verteiler: (Wird durch die für den Entscheid zuständige Person vorgenommen) 
Eltern (Original)  
Klassenlehrperson (Kopie) 
Schulleitung (Kopie) 
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